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BAUGESUCHE 

Baugesuch-Nr. 2026-0017 

Bauherrschaft Stefanie und Markus Mutter, Lindengasse 11, 5082 Kaisten 

Bauobjekt Terassenüberdachung mit Glasdach 

Standort Parzelle GB Kaisten Nr. 274, 5082 Kaisten 

Zone KE, Dorfkernzone, ES III 

Zusatzbewilligung Keine 

 

Baugesuch-Nr. 2026-0032 

Bauherrschaft Ruedi Häring, Hübelweg 15, 5083 Ittenthal 

Bauobjekt Erweiterung best. Remise mit Dieseltanklager und Überdachung (Parz. 2555) 

und Sanierung best. Remise (Parz. 2481) 

Standort Parzelle GB Kaisten Nr. 2555 / 2481, 5083 Ittenthal 

Zone ausserhalb rechtskräftiger Bauzone, Landwirtschaftszone 

Zusatzbewilligung Dep. Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung für Baubewilligungen, 5001 Aarau 

 

Die Baugesuchsakten liegen in der Zeit vom 29. Juni 2026 bis 28. Juli 2026 während den ordentlichen Öff-

nungszeiten bei der Gemeinde Kaisten, Abteilung Bau und Planung, Poststrasse 7, 5082 Kaisten zur Einsicht 

auf. Die Baugesuchsakten können auch auf der Gemeindehomepage https://www.kaisten.ch/baugesuche ein-

gesehen werden. Einwendungen sind während der Auflagefrist schriftlich an den Gemeinderat Kaisten zu rich-

ten. Sie haben einen Antrag und eine Begründung zu enthalten. Auf Einwendungen, die diese Anforderungen 

nicht erfüllen, kann nicht eingetreten werden. 

 

 

FAHRDIENST 2026  

Der nächste kostenlose Fahrdienst zum Friedhof Äsple findet am Donnerstag, 2. Juli 2026 statt. Abfahrt um 

15.00 Uhr beim Gemeindehaus, Rückfahrt um 16.00 Uhr oder nach Absprache. 
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SPAZIEREN IM DORF  

Wer Lust auf frische Luft, nette Gespräche und etwas Bewegung hat, ist herzlich eingeladen zu einem gemüt-

lichen Spaziergang durchs Dorf am 26. Juni 2026. Treffpunkt ist um 09.30 Uhr beim Gemeindehaus. Der Anlass 

dauert rund eine halbe bis eine Stunde. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, gemeinsam im Restaurant ein-

zukehren. Die Alterskommission Kaisten freut sich auf zahlreiche Teilnehmende. 

 

 

ÖFFNUNGSZEITEN SOMMERZEIT DER VERWALTUNG 

Während der Ferienzeit, von Montag, 6. Juli bis Freitag, 7. August 2026, sind die Öffnungszeiten der Gemein-

deverwaltung wie folgt: 

Montag bis Donnerstag  8.30 – 11.30 Uhr 

Freitag    7.00 – 11.30 Uhr 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können gerne auf Voranmeldung vereinbart werden. 

Das Verwaltungsteam dankt für das Verständnis und wünscht schöne und erholsame Ferien. 

 

 

ZÄHLERABLESUNGEN  

Dank der neuen Strom- und Wasserzähler erfolgen die Abrechnungen ab dem Jahr 2026 quartalsweise nach 

effektivem Verbrauch. Es kann weiterhin zu manuellen Zählerablesungen kommen, sofern einzelne Smart Me-

ter Zähler per 30. Juni 2026 nicht digital ausgelesen werden können. Diese Ablesungen werden ab 6. Juli 2026 

durch die Unterhaltsbetriebe Kaisten vorgenommen. Der Zugang zu den Zählern ist zu gewähren.  

 

Im Falle einer Ortsabwesenheit zum Zeitpunkt der Zählerablesung wird eine Zählerkarte zur Selbstdeklaration 

der Stände hinterlegt. Die Zählerstände können auch per E-Mail (kundenberatung@ibbrugg.ch), Telefon 056 

460 28 10 oder via Homepage www.ibbrugg.ch/zaehlerstandsmeldung bis spätestens 15. Juli 2026 gemeldet 

werden. Ebenfalls auf der Homepage der IBB Energie AG ist eine Anleitung für die Ablesung der Zählerstände 

zu finden. Bei Nichtabgabe der Zählerkarte werden die Stände eingeschätzt. 

 

 

RÜCKSCHNITT VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN ENTLANG DER GEMEINDESTRASSE 

Das Zurückschneiden der Bäume und Sträucher entlang den Verkehrsräumen stellt insbesondere in der Vege-

tationszeit eine Daueraufgabe dar. Nur so können klar definierte Verkehrsräume mit entsprechend guten 

Übersichtsverhältnissen, sowie die Verkehrssicherheit gewährleistet werden. Rettungskräfte wie die Feuerwehr, 

der Kehrichtwagen, die Landwirtschaft, usw. können so die Strassen hindernisfrei und bei guter Übersicht be-

fahren. 

 

Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer von Grundstücken an öffentlichen Strassen, Fusswegen und 

Plätzen werden gebeten, ihre Bepflanzungen fachgerecht zurückzuschneiden und das erforderliche Lichtraum-

profil entlang der Strassen sicherzustellen. Wir danken für die rasche Ausführung der notwendigen Arbeiten 

und das Verständnis. 
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